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Für unsere Druckindustrie

Ihr Bundesverband Druck und Medien. Ihre Arbeitgeber.

BVDM Tarif-Info MTV Februar  
2025

Öffnungsklauseln  
kurz erklärt:

Eine Öffnungsklausel ist 
eine Vereinbarung in einem 
Tarifvertrag, die es zulässt, 
von bestimmten tariflichen 
Regelungen abzuweichen. 

Dadurch werden 
individuelle Regelungen 
ermöglicht, die auf die 
spezifischen Bedürfnisse 
eines Betriebes eingehen, 
dessen Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit 
verbessern und so 
Arbeitsplätze sichern.

Mehr Spielraum  
bei der Arbeitszeit
Seit Ende 2024 diskutieren der Bundesverband Druck und 
Medien (BVDM) und die Gewerkschaft ver.di über die Zukunft  
des Manteltarifvertrages (MTV). In den Verhandlungen geht es 
auch um eine Öffnung der tariflichen 35-Stunden-Woche. 

Der MTV gilt für Druckereien, deren Produkte, Wettbewerbssituation und 
Auftragslagen sehr unterschiedlich sind. Gestaltungsmöglichkeiten sind 
daher wichtig, um tarifliche Regelungen an die betrieblichen Realitäten 
anzupassen. Daher wollen die Arbeitgeber die bereits im Manteltarifvertrag 
vorhandene Öffnungsklausel zur betrieblichen Arbeitszeit ausbauen.

Öffnungsklauseln existieren in Tarifverträgen aller Branchen, in der Metall-
industrie ebenso wie der Chemie oder der Papierverarbeitung. Betriebe,  
die diese nutzen möchten, müssen dazu betriebliche Kompromisse finden.

Die Ausgestaltung haben Arbeitnehmer und Betriebsräte mit in der Hand:  
Erhöhungen der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich sollen mit Vereinbarungen 
zur Beschäftigungssicherung verbunden werden. Darüber sollen die 
Betriebsräte in freiwilligen Betriebsvereinbarungen mitentscheiden können.

Die Tarifpartner stellen in den Gesprächen zum Manteltarifvertrag wichtige 
Weichen für die Zukunft. Daher müssen sie den Fokus darauf richten, 
gemeinsam für die Betriebe und ihre Beschäftigten gute und verlässliche 
Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen.

Darum geht’s:
  Option, die Arbeitszeit von 35 auf max. 38 Stunden  

pro Woche zu erhöhen

  Im Gegenzug: Ausschluss betriebsbedingter Kündi gungen 

  Beteiligung von  Betriebsrat und  Gewerkschaft


